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KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]                          



FAHRT ZUR POLITISCHEN BILDUNG DER …. KLASSEN NACH BERLIN


Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
wir freuen uns, dass wir zur politischen Bildung in der Jahrgangsstufe … eine Fahrt durchführen können.
Wir fahren von Montag, …., bis Freitag, …, nach Berlin und übernachten dort im …
Treffpunkt am …  			
Rückkehr am …		

Die Kosten betragen ca. 400 €. Darin enthalten sind die Kosten für die Hin- und Rückfahrt, für die 4 Übernachtungen, 4 Mal Frühstücksbuffet, die Tagestickets für den ÖPNV vor Ort sowie für die meisten Eintritte, Aktivitäten und Exkursionen. 
Ggf. erhalten wir einen Zuschuss eines Mitglieds des Bundestags. Bitte überweisen Sie den Betrag von 400,- € bis … auf folgendes Konto:
Schulkonto Schule …
IBAN: 	…, 	BIC:	…
Verwendungszweck: Name des Schülers, Klasse, Berlinfahrt

Wir empfehlen, insbesondere für die weiteren Mahlzeiten (Verpflegung mittags und abends) noch Taschengeld mitzunehmen. Hier rechnen wir je nachdem, ob sich Ihr Kind eher mit Lebensmitteln aus Supermärkten versorgt oder in Restaurants geht, mit etwa 100 Euro für die Woche. 

[bookmark: _Hlk188281539]Keine Schülerin und kein Schüler soll aus finanziellen Gründen auf die Teilnahme an der Schülerfahrt verzichten müssen. Sollten die entstehenden Kosten Ihre aktuellen finanziellen Möglichkeiten übersteigen, wenden Sie sich an die Klassenleitung, die Sie zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten gerne berät.
Empfängerinnen und Empfänger von bestimmten Leistungen (z. B. Bürgergeld, Wohngeld, Sozialhilfe usw.), können einen Antrag auf Kostenübernahme im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets stellen. Bei einem erfolgreichen Antrag können dadurch auch die Kosten für Exkursionen und mehrtägige Schülerfahrten übernommen werden. Weitere Informationen dazu erteilt Ihnen gerne … (Name der Lehrkraft). Inhalte von Elterngesprächen werden natürlich streng vertraulich behandelt.

Bitte informieren Sie uns, wenn Ihr Kind an Vorerkrankungen leidet, regelmäßig Medikamente einnehmen muss, auf bestimmte Reize allergische Reaktionen zeigt, in seiner Gesundheit und Leistungsfähigkeit so eingeschränkt ist, dass darauf besondere Rücksicht genommen werden muss, oder sonstige medizinisch notwendige Maßnahmen zu ergreifen sind. 

Sollte Ihr Kind nicht in der Lage sein, sich – gegebenenfalls nach Erinnerung durch eine Begleitperson – selbst mit Medikamenten etc. zu versorgen, so ist es erforderlich, dass Sie bitte bis zum ______________________ (Datum, Empfehlung: mindestens 4-6 Wochen vor der Fahrt) Kontakt mit uns aufnehmen, damit die weiteren Schritte geklärt werden können. 
[bookmark: _Hlk209887106]Von Lehrkräften dürfen ausschließlich medizinische Hilfsmaßnahmen (z. B. Erinnern an die Einnahme von Medikamenten, Richten von Medikamenten, Messen des Blutzuckers, Einstellen eines Insulinpens) übernommen werden, nicht jedoch medizinische Maßnahmen (z. B. das Setzen von intramuskulären oder intravenösen Spritzen). Aber auch die Übernahme medizinischer Hilfsmaßnahmen gehört nicht zu den regulären Dienstpflichten von Lehrkräften, sondern setzt deren Bereitschaft zur Durchführung und schriftliche Erklärungen bzw. Vereinbarungen vonseiten der Lehrkräfte und Erziehungsberechtigten voraus, die ggf. zeitlichen Vorlauf benötigen. Die Teilnahme Ihres Kindes kann von Ihrer Bereitschaft abhängig gemacht werden, die medizinische Versorgung durch Sie anderweitig sicherzustellen (z. B. durch die Begleitung eines Erziehungsberechtigten). 


Die Schulfahrt ist eine schulische Veranstaltung und unterliegt als solche selbstverständlich dem schulischen Ordnungsrahmen. Die begleitenden Lehrkräfte sind in jedem Fall weisungsbefugt, der vorgegebene Ordnungsrahmen (Rückkehr in die Unterkunft, Schlafenszeiten etc.) muss auf jeden Fall eingehalten und im Vorfeld von Schülerinnen/Schülern und Elternteil durch Unterschrift bestätigt werden (siehe unten).

Es besteht im Sinne des Jugendschutzgesetzes Rauchverbot; der Konsum von Alkohol ist (auch für volljährige Schülerinnen und Schüler) untersagt. Selbstredend sind auch sämtliche Cannabisprodukte o. Ä. und andere Rauschmittel unabhängig vom Alter nicht gestattet.
Zur Sicherheit weisen wir darauf hin, dass Schülerinnen oder Schüler, die durch ihr Verhalten den Erfolg der Fahrt gefährden, indem sie den eindeutig formulierten Rahmen nicht einhalten, von der weiteren Teilnahme ohne anteilige Rückerstattung der Reisekosten ausgeschlossen werden und auf eigene Kosten und Verantwortung die Heimreise antreten müssen.

Ihren Kindern wird teilweise ohne die Begleitlehrkräfte Ausgang gewährt. Dies erfolgt nur zu bestimmten Zeiten nach Absprache mit den Begleitlehrkräften und nur in Gruppen. Dabei ist es wichtig, dass die Zeitpunkte der Rückkehr von Ihrem Kind eingehalten werden. Schülerinnen und Schüler, die sich über die getroffenen Regelungen und Vereinbarungen hinwegsetzen, verlieren unter Umständen ihren gesetzlichen Unfallversicherungsschutz.


Die Schülerinnen und Schüler sind bei Schülerfahrten im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung gegen körperliche Schäden, nicht aber gegen Sachschäden versichert. Wir empfehlen daher, den Haftpflichtversicherungsschutz für Ihr Kind zu prüfen und ggf. eine Haftpflichtversicherung für Ihr Kind abzuschließen. Ebenso möchten wir darauf aufmerksam machen, dass im Falle einer Stornierung/Abmeldung in der Regel nicht alle Kosten erstattet werden können.


Wir freuen uns auf eine spannende Fahrt zur politischen Bildung nach Berlin!






Über folgende Sachverhalte bin ich informiert und erkläre mich mit der Einhaltung der dazugehörigen Regeln einverstanden:
1. Die Berlinfahrt ist eine offizielle schulische Veranstaltung und dient Zwecken des Unterrichts bzw. der Unterrichtsergänzung.
2. Ich bin Botschafter bzw. Botschafterin meiner Schule und des bayerischen Schulsystems. Entsprechend angemessenes Verhalten bei den verschiedenen Programmpunkten, aber auch im Rahmen der Zeit zur freien Verfügung ist deshalb für mich selbstverständlich.
3. Den Anweisungen der Begleitlehrkräfte im Rahmen der Erfüllung ihrer dienstlichen Aufgaben, insbesondere auch ihrer Aufsichtspflicht leiste ich Folge.
4. Schwimmen ohne explizite Erlaubnis der Begleitlehrkräfte oder gar in Abwesenheit der Begleitlehrkräfte ist mir untersagt.
5. Die Gestaltung der Zeit zur freien Verfügung, die tägliche Rückkehr in die Unterkunft und die Schlafenszeiten erfolgen nach den Vorgaben der Begleitlehrkräfte.
6. Bei Zuwiderhandlung gegen die Festlegungen in dieser Erklärung und den Vorgaben der Begleitlehrkräfte werde ich von der weiteren Teilnahme an der Fahrt ausgeschlossen und trete unverzüglich und auf eigene Kosten die Rückfahrt mit der Bahn nach Hause an. Am nächstmöglichen Werktag melde ich mich bei der Schulleitung und lasse mich einer Klasse zuteilen, deren Unterricht ich dann besuche. Eine anteilige Rückerstattung der Kosten für die Berlinfahrt kann in diesem Fall nicht erfolgen.


[image: ]____________________________________________________________________________
Unteren Teil bis spätestens …. bei der Klassenleitung abgeben


Name des Schülers/der Schülerin: …………………………………………………, Klasse …....
						    Name, Vorname

Geburtsdatum: ……………………………….

Unverträglichkeiten etc.:
[bookmark: _Hlk209888104]O Vegetarier/-in
O Veganer/-in
O Unverträglichkeiten gegen: _________________________________________________

Medizinische Hinweise (gerne auch als Anhang):
Folgende Angaben sind nur für Notfälle gedacht und werden von den Lehrkräften streng vertraulich behandelt.
Bestehen Allergien? Wenn ja, welcher Art?						☐   ja	☐   nein
__________________________________________________________________________
Wenn ja, ist besondere Rücksichtnahme/die Einnahme bzw. ggf. die Verabreichung bestimmter (Notfall-)Medikamente erforderlich, welcher Art und wie (ärztlicher Notfallplan)?
__________________________________________________________________________

[bookmark: _Hlk207094381]Hat das Kind Vorerkrankungen oder sonstige gesundheitliche Probleme (außer Allergien)? Wenn ja, welche?	    ☐  ja	   ☐  nein
__________________________________________________________________________

Ist die Unterstützung des Kindes bei der Einnahme bestimmter Medikamente bzw. die Vornahme medizinischer Hilfsmaßnahmen durch eine Lehrkraft nötig?	☐  ja	   ☐  nein

Wenn ja, bitten wir Sie um zeitnahe Kontaktaufnahme mit den begleitenden Lehrkräften, um die erforderlichen Schritte abzuklären (vgl. Informationen oben).

Unter folgender Telefonnummer bin ich im Notfall zu erreichen (Handynummer eines Elternteils):
………….……………….…..……………………	

1. Erklärung des Schülers / der Schülerin:

Über die oben stehenden Regeln bin ich informiert und erkläre mich mit der Einhaltung der Regeln einverstanden.

……………………………				………………………………………
Ort, Datum						Unterschrift Schüler/Schülerin


2. Erklärung eines Erziehungsberechtigten (auch bei volljährigen Schüler/-innen!)

„Ich/Wir habe(n) von den oben genannten Informationen Kenntnis genommen und bin/sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind an der Schulfahrt teilnimmt. 

……………………….……				…………………………………………
Ort, Datum						Unterschrift Erziehungsberechtigte/r
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